
Ü b e r b l i c k :  D i e  M a s s n a h m e n  i m  A k t i o n s p l a n  d e r  E D K 

M a s s n a h m e n  a u f  k a n t o n a l e r  E b e n e 
(Die Kantone prüfen, welche dieser Massnahmen sie bereits umgesetzt
haben und bemühen sich um die Umsetzung der anderen)

Massnahmen auf gesamtschweizerischer
Koordinationsebene, EDK
(Die Arbeitsschwerpunkte beziehen sich auf das
Tätigkeitsprogramm der EDK: www.edk.ch >
Tätigkeitsbereiche)

Massnahmen Dritter/Partner
(Diese Unterstützungsmassnahmen werden von der EDK
als zentral erachtet. Viele der erwähnten Institutionen
haben bereits eine Unterstützungserklärung abgegeben.)

Sprach-
förderung
für alle

Verbesserung Sprachkompetenz (allg.)
• Ausarbeitung von Sprachkonzepten für die Unterrichtssprache.
• Als weitere ergänzende Massnahme gilt für die deutschsprachige Schweiz:

Die Standardsprache wird auf sämtlichen Schulstufen und in allen Fächern
konsequent angewendet.

• Die Lehrpläne und Lehrmittel der Schultypen mit Grundansprüchen sind zu
überprüfen und falls nötig im Anspruchsniveau anzuheben.

• Die Sprachförderung wird als Teil der Schulhauskultur konzipiert und umge-
setzt.

• Die Bibliotheksdidaktik und die Didaktik der Leseförderung werden gezielt
weiterentwickelt.

• Die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Bibliotheken wird verstärkt und
die Benutzung der Bibliotheken neuerlich gefördert.

Sprachförderung in allen Unterrichtsfächern
• Die Sprachförderung wird in der Lehrerinnen- und Lehreraus- und –weiter-

bildung prioritär behandelt und insbesondere auch in den Fachdidaktiken
der Nicht-Sprachfächer integriert.

• Fachlehrkräfte werden auf ihre Mitverantwortung bei der Sprachförderung
aufmerksam gemacht.

Forschungsprojekte
• Studien und Projekte zur Erfassung und Evaluation des aktuellen Spra-

chenunterrichts werden lanciert.
Attraktivierung des Lesens
• Mit vielfältigen Veranstaltungen, Anlässen und Aktionen wird die Attraktivität

des Lesens gefördert.

Bereits laufend
Arbeitsschwerpunkt 5: Sprachenunterricht

Neu
• Überarbeitung und Weiterentwicklung des Ge-

samtsprachenkonzepts von 1998, insbesondere in
Bezug auf die Erstsprache und auf das Verhältnis
der verschiedenen Sprachen in der Schule.

• Die EDK erstellt mit Unterstützung aus den PHs
eine Broschüre für die Sprachförderung in allen
Unterrichtsfächern.

• Die EDK koordiniert in Zusammenarbeit mit der
CORECHED und der SKPH die angewandte For-
schung im Sprachbereich, insbesondere in den For-
schungsabteilungen der PHs.

• Sie sorgt dafür, dass Fragestellungen, die sich aus
PISA 2000 ergeben, in die Ausgestaltung des NFP
„Sprachenvielfalt und Sprachkompetenz in der
Schweiz“ einfliessen.

• Die EDK koordiniert, soweit dies notwendig ist, die
Veranstaltungen und Kampagnen zur Attraktivitäts-
steigerung des Lesens.

• Institutionen und Organisationen, die sich um die Sprach-
förderung kümmern, beteiligen sich an der Ausarbeitung
von Sprachkonzepten.

• Die Berufsbildung unterstützt die konsequente Anwendung
der Standardsprache.

• BBT und SIBP unterstützen das Vorhaben gleichermassen
in den Berufsbildungsinstitutionen.

• Bibliotheken und weitere Organisationen engagieren sich
verstärkt in Zusammenarbeit mit Schulen.

• Die Lehrerinnen- und Lehrerverbände sowie Fachschaften
unterstützen allgemeine Sprachförderung.

• In der Berufsbildung werden die Fachlehrkräfte auf ihre
Mitverantwortung in der Sprachförderung aufmerksam ge-
macht.

• Der Bund unterstützt Forschungsprojekte im Sprachbereich
(NFP).

• Der Bund verhilft zur Schaffung eines Kompetenzzentrums
für Mehrsprachigkeit in Zusammenarbeit mit den Kantonen.

• Die Veranstaltungen und Kampagnen werden von ver-
schiedenen Institutionen und Organisationen mitgetragen
oder durchgeführt (BAK, idée suisse, Printmedien usw.)

• Der Bund engagiert sich für ein „Netzwerk Lesen“, das die
Zusammenarbeit der verschiedenen Organisationen in der
Leseförderung sicherstellt.

Sprachför-
derung für
Jugendliche
mit ungüns-
tigen Lern-
voraus-
setzungen

Frühzeitiges Erkennen von Förderbedürfnissen
• Die Diagnosefähigkeit und heilpädagogische Kompetenz der Lehrpersonen

wird gefördert und mit pädagogischen Instrumenten unterstützt.
• Die Lehrpersonen werden mit speziellen Aus- und Weiterbildungsmassnah-

men und mit Beratungsangeboten unterstützt.
• Die PHs fördern in ihrer Ausbildung die Diagnosefähigkeit der Lehrpersonen

und bieten entsprechende Weiterbildung an.
Gezielte Sprachförderung für Fremdsprachige
• Spezifischer Sprachförderunterricht wird auf allen Stufen (inkl. Sek. II)

angeboten.
• Lehrmittel für den Zweitsprachenerwerb der lokalen Unterrichtssprache

werden (weiter-)entwickelt.
• In der Aus- und Weiterbildung der Lehrpersonen wird neben Erstsprachdi-

daktik auch die Zweitsprachendidaktik für die lokale Unterrichtssprache ge-
lehrt.

Bereits laufend
Arbeitsschwerpunkt 5: Sprachenunterricht
Arbeitsschwerpunkt 18: Heil-/Sonderpädagogik
Arbeitsschwerpunkt 24: Migration

Neu
• Die EDK gibt eine Studie in Auftrag, welche die

nötigen Analyseinstrumente sammelt und bewertet.
• Die EDK fördert die Zusammenarbeit der HSK-

Lehrpersonen mit Schulteams durch zentrale Infor-
mation.

• Die EDK empfiehlt den Kantonen die Umsetzung
der Handlungsvorschläge aus „Leistungsförderung
und Bildungschancen: Qualitätssicherung in sprach-
lich, kulturell und sozial heterogenen Klassen und

• Mit dem Integrationsfonds des Bundes werden Sprachkurse
für erwachsene Migrantinnen und Migranten gefördert.

• Der Bund und weitere Instanzen der Immigrations- und
Sozialpolitik unterstützen mit geeigneten Massnahmen die
Integrationsleistungen der Schule.

• Elternverbände unterstützen die schulische Arbeit.



Valorisierung der Erstsprache von fremdsprachigen Kindern
• Die Erstsprachförderung fremdsprachiger Kinder erfolgt durch bestehende

und erprobte Mittel.
Unterstützung von Klassen mit hohem Anteil von Jugendlichen mit
ungünstigen Lernvoraussetzungen
• Für Schulen mit hohem Anteil von Schülerinnen und Schülern mit ungünsti-

gen Lernvoraussetzungen werden spezielle Ressourcen zur Verfügung ge-
stellt (Ausgangspunkt: bestehende Unterstützungsmodelle).

Vorbereitung der Lehrpersonen auf kulturelle und soziale Heterogenität
• In der Grundausbildung der Lehrpersonen werden verbindliche Studienein-

heiten zu Interkulturalität und sozialer Heterogenität angeboten. In der Wei-
terbildung sind entsprechende Angebote vorgesehen.

Verstärkung der Zusammenarbeit mit Eltern
• Die Eltern und das weitere schulische Umfeld werden aktiv über schulische

Belange informiert. Informationsmaterial wird in die wichtigsten Migrations-
sprachen übersetzt.

Schulen“ (Studien +  Berichte 14 A).
• (Massnahmen bereits vor PISA 2000 eingeleitet:

EDK-Dossier 60: Interkulturelle Pädagogik in der
Lehrerinnen- und Lehrerbildung).

• Die EDK koordiniert die laufenden Arbeiten im
Bereich interkulturelles Vermitteln mit den entspre-
chenden Bundesämtern.

Vorschule
und
Einschulung

Frühere und flexiblere Einschulung
• In mehreren Kantonen werden koordinierte Schulversuche mit der „Basis-

stufe/Grundstufe“ durchgeführt (bereits vor PISA 2000 eingeleitet).

Bereits laufend
Arbeitsschwerpunkt 3: Einschulung/„Basis-
stufe“(flexiblere und frühere Einschulung)

Schul-
führung,
Förderung
der Schul-
qualität

Umstellung des Bildungssystems auf Output- und Outcomesteuerung
• Eine regelmässige Kontrolle der schulischen Leistungen wird gewährleistet.

Ein möglichst hohes Anspruchsniveau ist anzustreben.
• Den Schulen wird ein grösserer Gestaltungsspielraum eingeräumt.
• Schulleitungen werden eingeführt bzw. gestärkt.
Verbessern der Chancengerechtigkeit
• Bei Übertritten in die Sekundarstufen I und II werden angemessene und

objektivierbare Prüfverfahren eingeführt. Die Selektion soll verstärkt von
messbaren Schulleistungen abhängig gemacht werden (vgl. HarmoS und
Bildungsmonitoring).

• Die Verfahren bei Selektionsentscheidungen werden überprüft.
• Die Durchlässigkeit auf der Sekundarstufe I wird gewährleistet.

Bereits laufend
Arbeitsschwerpunkt 2: Harmonisierung obligatorische
Schule (HarmoS) (Entwicklung von gesamtschweize-
risch verbindlichen Standards)
Arbeitsschwerpunkt 15: Bildungsmonitoring
Arbeitsschwerpunkt 24: Migration

• Die Arbeitswelt und das BBT unterstützen die Anstrengun-
gen für die Verbesserung des Übertritts in die Sekundar-
stufe II.

Ausser-
schulische
Betreuungs-
angebote

Auf- und Ausbau ausserschulischer Betreuungsangebote
• Kinderhort, Mittagstische, Aufgabenhilfen usw. werden eingerichtet.

Integration Jugendlicher aus Migrationsfamilien
• Kurse in der Lokalsprache für Kinder aus Migrationsfamilien werden ausge-

baut.

Intensivierung der Zusammenarbeit mit fremdsprachigen Eltern
• In Zusammenarbeit mit der Arbeitswelt werden Kurse für fremdsprachige

Eltern in der lokalen Standardsprache organisiert.

• Vgl. oben: Arbeitsschwerpunkt 3: Einschulung/
„Basisstufe“, Arbeitsschwerpunkt 2: Harmonisierung
obligatorische Schule, Arbeitsschwerpunkt 15: Bil-
dungsmonitoring

• Die EDK unterstützt und koordiniert die Zusammen-
arbeit zwischen den Kantonen und der Arbeitswelt.

• Die EDK unterstützt und koordiniert die Zusammen-
arbeit zwischen Bildungspolitik und anderen Politik-
bereichen. Sie wirkt zu diesem Zweck mit in der
unter Federführung der Konferenz der Kantonsre-
gierungen (KdK) laufenden Koordination unter den
Kantonen und mit dem Bund.

• Die Arbeitswelt unterstützt im Rahmen ihrer Möglichkeiten
den Auf- und Ausbau der vor- und ausserschulischen Be-
treuungsangebote.

• Die mit Migrations- und Integrationsfragen befassten Ämter,
Institutionen und Organisationen sagen ihre Unterstützung
im Rahmen ihrer Möglichkeit zu und setzen diese um.

• Die Arbeitswelt und der Bund unterstützen im Rahmen ihrer
Möglichkeiten die Weiterbildung von fremdsprachigen Er-
wachsenen.

Unterstützungserklärungen von verschiedenen Partnern: SODK,
IMES, BAK, BBW, BBT, Arbeitgeberveband, Gewerkschaften,
Schule & Elternhaus, SVEB und SBE...


